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Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Erstellung elektroni-
scher öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen 
und Änderung der Grundbuchverordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 wurden die interessierten Kreise zur Vernehmlassung 
betreffend den Änderungen zum Bundesgesetz über die Erstellung elektronischer öffentlicher 
Urkunden und elektronischer Beglaubigungen und Änderung der Grundbuchverordnung ein-
geladen. Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) vertritt die Interessen von mehr als 
2500 Mitgliedsbetrieben im Bauhauptgewerbe. Er ist damit mit Abstand die grösste Organisa-
tion der Schweizer Bauwirtschaft. Gerne nehmen wir im Folgenden zur Vorlage Stellung. 

Der SBV begrüsst die Anpassungen des Bundesgesetzes und dass die Verwaltung 
entsprechend einen weiteren Schritt zum Bürokratieabbau, insbesondere im Bereich 
der Grundbuchverordnung, vollzieht. 

Mit den Anpassungen zum Bundesgesetz über die Erstellung elektronischer öffentlicher Ur-
kunden und elektronischer Beglaubigungen und Änderung der Grundbuchverordnung geht 
die Verwaltung einen weiteren Schritt in der Digitalisierung voran. Daraus ergeben sich we-
sentliche Vorteile für die Benutzer. Insbesondere der langsame und mühsame Postweg zwi-
schen Notariaten und Ämtern wird stark vereinfacht. Insbesondere begrüssen wir die Anpas-
sungen im Bereich der Grundbuchverordnung. Dass neu Einträge, Änderungen und Lö-
schungen im Grundbuch elektronisch gemeldet werden können, vereinfacht betriebliche Pro-
zesse deutlich. Gerade in der Baubranche ermöglichen die neuen Methoden den Planern 
und Bauherren ein schnelleres und einfacheres Verfahren.  

Die gleichzeitige Beschleunigung gesellschaftsrechtlicher Abläufe stärkt zudem den gesam-
ten Wirtschaftsstandort Schweiz. In diesem Sinne begrüssen wir die Revision des Bundesge-
setzes.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Argumente und verbleiben mit freundli-
chen Grüssen 

Schweizerischer Baumeisterverband  
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